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Wurzburg, den -1:i~nt~7, 2002-
Der Urkun(j~bellm!e dor -Gesd1!lfts(ltelle

''''''-''
.JLl$tIZl''',jo;,,,,,,lltl)

IM NAMEN DES VOLKI<:S

URTEIL

Das Landgericht Wiir-lburg

- 6. Große Strafkammer -

erkennt in dem Strafverfahren gegen

verheiratet, Apotheker,

",deutscher Staatsangehöriger-

derzeit Justizvollzugs4Dstalt würzburg

wegen Betl.-ug

in der Öffentlichen Sitzung vom 25.11.2002, an der teilgen~A'\ullen
haben:

Vorsitzender Richter am Landgericht ~

als Vorsitzender

Richter'amAmtsgericht_
als beisitzender Richter

AH;ertheim
würzbu:cg
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Staatsanwalt als Gruppenleiter

als Beamter der Staatsanwaltschaft

Rechtsanwalt

als Verteidiger

Würzburg

Justizangestellte _

als Urkundsb. der Geschäftsstelle

Der Angeklagte -"ird wegen

60 ~atmehrheitlichen Fällen des gemeinschaftlichen Betrugs,
in 7 Fällen jeweils in Tateinheit mit

1 weiteren Fall des Betrugs,

in 9 Fällen jeweils in Tateinheit mit

2 weiteren Fällen des Betrugß,

in Ei Fällen jeweils in Tateinheit mit

3 weiteren Fällen des Betrugs,

in :2 Fällen jeweils in Tateinheit mit

4 weiteren Fällen des Betrugs,

in 2 Fällen jeweils in Tateinheit mit 11 weiteren Fällen des Betrugs,in 3 Fällen jeweils in Tateinheit mit 14 weiteren Fällen des Betrugs,in 4 Fällen jeweils in Tateinheit mit 1S weiteren Fällen des Betrugs,in 1 Fall

in Tateinheit mit 16 weiteren Fällen des Betrugs,

in 3 Fällen jeweils in 'fateinheit mit 17 weiteren Fällen des Betrugs,in 3 Fällen jeweilS in Tateinheit mit 18 weiteren Fällen des Betrugs,in 3 F'ällen jeweils in Tateinheit mit 19 weiteren Fällen des Betrugs,in 3 Fällen jeweils in Tateinheit mit 20 weiteren Fällen des Betrugs,in 3 Fällen jeweils in Tateinheit mit 21 weiteren Fällen des Betrugs,in 4 Fällen jeweils in Tateinheit mit 22 weiteren Fällen des Betrugs,in .2 Fällen jeweils in Tateinheit mit 23 weiteren Fällen des Betrugs,in 1 Fall

in Tateinheit mit 25 weiteren Fällen des Betrugs,

in .2 Fällen jeweils in Tateinheit mit 26 weiteren FAlllen des Betrugs.in 1 Fall

in Tateinheit mit 28 weiteren Fällen des Betrugs,

in 1 Fall

in Tateinheit mit 36 weiteren Fällen des Betrugs,
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sachlich zusammentreffend mit

4 tatmehrheitlichen Fällen der Steuerhinterziehung,

in einem Fall rechtlich zusammentreffend mi!:;2 tatmehrheitlichen Fällen

der Steuerhinterziehung

$U einer Gesamtfreiheitsstrafe von

2 J'ahren 11 Monaten

veru:rteil t .

2. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen

Auslagen.

Angewandte Vorschriften: §§ 263 Aha. 1, Ahs. 3 ,Ziffer 1, 25 Abs.

1, Aha. 2, 52, 53 StGB, 369, 370 AO, 1,

2, 3, 10, 12, 13, 16, 22 UStG.

GJÜND1II;

(abgekürzt gern. § 267 Aha. 4 SUO)

I.

Der Angeklagte wurde am .

bis zur Pensionierung JustizamtsFat in WUrf,burg und Kitzingen, seine
Mutter Hausfrau. Beide Eltern leben noch.

Nach alteragem!ßer Einschulung besuchte der Angeklagte die Volksschule

•



und das Gymnasium und legte Hi69 in Würzburg das Abitur ab. Im

Anschluss hieran studierte er :mr...ächst Mathematik und Biologie und

schloss diese Studiengänge 1976 ~it dem Examenab. 1977 nanm er das

Studium der Pharmazie auf, das er 1982 mit dem Examen erfolgreich

beendete. 1984 erhielt er

sodann in l ­
übernahm er in Würzburg

zunächst im Anwesen

U11d betrieb

Apotheker. 1989

Geschäftsräume sich

Nach ei.ner 1998 ausgesprochenen Kündigung wegen Eigenbedarfs zog er im

März 2001 mit seiner Apotheke in die von ihm erworbenen Ladenräume im

Erdgeschoss des Anwesens um, wo.er seine Apotheke bis
zu seiner Inhaftierung sm 21.01.2002 betrieb. Seit dieser Zeit wird die

Apotheke von einem angestellten Apdtheker gefiihrt.

Der A;ngeklagte heiratete 1976. Seine Ehefrau war zunächst zur
Bautechriikerin ausgebildet worden :und erlernte dann den Beruf einer

Reformfachfrau. In diesem Beruf betreibt sie seit 1989 ein Reformhaus,

das zunächst in die Apothekenräume integriert war und 1999 rechtlich

getrennt und in separate.'1 Räumenuntergebracht wurde.

Am29.04.1977 wurde die gemeinSame Tochter _ . L geboren. Diese
studiert derzeit in Frankfurt/Main Pharmazie.

Der Angeklagte ist erheblich verschuldet. Insgesamt 'schätzt
er seine Verbindlichkeiten auf 2 Mio. EURO, die teilweise

aus der verfahrensgegenständlichen Straftat und teilweise aus

Anschaff.ung-skosten für die Einrichtung der Apothekenräume. der

Anschaffung der Immobile selbst sowi.e der Anschaffung eines derzeit

vermietete~ Hauses in ~errühren.

Der Angeklagte ist nicht vorbestraft.
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IX.

1. Spätestens seit Januar 1997 taxierte der Angeklagte mindestens 3 mal

im Monat in den Geschäftsrihlt1\!:'.n der handschriftlich

oder unter Einsatz seiner, EDV~AI:Üage bewusst wahrheitswiclrig die bei

ihm eingereichten Rezepte einer großen Anzahl seiner Apotheke:nkunden,

die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert waren, indem

er ,abweichend von den ärztlich verschriebenen M'edikaml?..nten, Mengen,

packumjsgrößen, Dosierungen und Darreichungsformen auf den Rezepten,

falsche Pharmazentralnummern (nachfolgend PZN genannt) vermerkte

bzw. aufdruckte, die nicht den konkret verschriebene.'1',rzneimitteln

entsprachen.

Da die PZN den Verkaufspreis der jeweiligen Arzneimittel bestimmen,

erhöhte der Angeklagte auf diese Weise zu unrecht die Preise der

Arzneimittel und wies die überhöhten Preise auf den Rezepten aus,

Die Rezept einreichenden Apothekenkunden, die die tats<llchlich

verschriebenen Arzneimittel erhielten, 'informierte der Angeklagte nicht

Über die Rezeptmanipulationen,

Soweit verschriebene Arzneimittel in der Apotheke nicht vorrätig waren,

gab der Angeklagte ohne RückspraChe mit dem verschreibenden Arzt oder

den betroffen~Krankenkassen teurere, nicht verschriebene und daher

über die Krankenkassen nicht erst.attungsfähige Arzneimittel an den

jeweiligen Apothekenkunden ab undvermerkte auf dem Rezept eine von

der Verschreibung des Arztes abweichende PZN, die zu einem höheren

Rezeptpreis führte.

2. Seit mindestens Januar 1997 verschafften sich die anderweitig

wiederholt und im bewussten \1!ld gewollten Zusammenwirken mit dem

Angeklagten über niedergelassene Ärzte im süd- und mitteldeutschen

,~..
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Raum t§l"ztliche Ver'ot'dmmgen, sammelten diese Rezepte und :r;"eichten nie

einzeln oder in Rezeptbfmdeln in libsprache mit dem Angekld9ten bei
di.8sem in der ein.

Unter den dort. eingereichten Rezepten, die sich die anderweitig

von auswärtigen Ärzten auf bloße telefonischeVerfolgte

oder schriftliche lI.nforderung und Bezeic~~ung der gewünschten

P,rzneimittel ausstellen und per Post in ihre Wohnung in_

zusenden ließ, befanden sich 'im Zeitraum von März 2000 bis Juli 20Dl

auch

Großtante

ihrer t4utter

ausgestellt waren.

und ihrer

Nachdem der Angeklagte die Rezeptbündel taxiert und deren Rezeptwerte

ermittelt hatte; bildete er entsprechend der getroffenen Absprache in

dieder Höhe für seine Kundt?.ll , . un<;l_
Guthaben, deren Stande mit jeder nachfOlgenden ReznptHeferung durch

Addition fortgeschrieben wu.rden.

Statt der auf den eingereichten Rezepten verschriebenen Arzneimittel

erhielten diese Kunden in der Polge zeit vereinbarungsgemäß von

dem Angeklagten als Gegenleistung für die vorgelegten Rezepte

nicht verschriebene, teilweise verschreibungspflichtige und nicht

erstattungsfähige Apotheken'" und Drogerieartikel , Nahrungsergänzungs-

und Stärkungsmittel ChUlmtal:>letten, Vitamin-E-Praparate,

Vitamin-B-Präparate, Zinktablett.en, Mineralten, Aminosäuren.

Spurenelemente, Musli-Riegel, Fruchtschnitten, NÜsse, Honig, MundspÜl-

und Desinfektionsmittel, Hygieneartiki,Ü, Shampoos, Waschmitt.el,

Gesichtcremes und Parfu.msin großem Umfang,

Diese Warenl:i.eferungen zog der' Angeklagte in Absprache mit den

,vorgenalmten Kunden fortlaufend von den durch die Rezepteinreichungen

gebildete.n Guthaben ab. Eine Bezahllh~g der Waren in bar erfolgte nicht.

Einen Teil der von den Kunden und

~ übergebenen Rezepte taxierte der klgeklagte ebenfalls in den
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In der

bCVlUSBt der \'JahrheJt zm,;ider entgegen den tlrztlichen Verschreibunqen
fa.lscl~le PZNund überhÖhte Arzneimi,ttelpr'eise d1.t?: nicht: den

durch die ärztlichen Verordnungen festgslc'9ten Arzneimitteln, t'<leD':]en,

Dosierungen und Darreichungsformen
seirlen

Kunden,

DarÜber-rÜn<lUSveranl.:lerte der pmgeklagt:e auf einem Teil der taxi.erten

Rezepte der Kundin _ rdchträg1i.ch tdLVJschriftJ.ich das Dat.ure;
der Bearbeitung der Rezepte (Einreichungs- !'1"7lx1€>nmosdatum).um die

große Anzahl der
und

Rezepte auE die Namen

zu verschleie.rn und das Risiko eirH'?:t

Retaxierung wegen Überschreitung der von den Kassen
Frist.en fÜr o.te zu mindern.

für den Einreichungszeitraum

TatplansAbsicht und des

j.eweils bei ihm vorgelegt.en Rezepte der

und _ die sie
gesammelt hat.ten, zum nächst möglichen

der

Angeklagte die

versicherten

reichte

3.

Abrechnungszeitraum zusammenmit. den übrigen manipulierten Rezepten
unter Vortäuschung einer ordnungsgemäßen Rezeptabrechnung und

Arzneimittelabgabe über die
GmbH" in München (nachfolgend VSA genannt) be.i den

gesetz 1lehen K:ra.nkenkassen der Rezeptkunden zur. A.?rechrnmg ein, wobei
die vom Angeklagten taxierten Rezepte regelmäßig dreimal im Monat von

Mit,iirbeitern der VSA:Lnder

lmeh hier verschwieg der Angeklagte den Kn1nkenkassen beViusst.

di(~ I-lanlpulation der Taxierungsdaten.

Im Vertrauen auf die t der Imgaben des und auf

eine ordnungsgemäße ieferung sowie bezahl tE~J)
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die betroffenen Krankenkassen die bei ihnen eingereichten Rezeptbeträge

jeweils im Rahmen einer 3.ammelabrechnl1ng unter Abzug eines 5%-iqen

Kassenrabattes binnen 1 Monats an die VSA aus, die ihl'erseits die

AJ:J1:echmmgsheträge jeweils etwa Mitte dea jeweiligen Folgemonats an den

fu~gekla9t~~ weiterleitete.

tlierdu:r'chentstand de.I1Krankenkassen im Zeitraum von Januar 199'7 bis

Dezember 2001 insgesamt ein Schaden von 523.637,58 DM oder 267.731,64

EURO.

Die einzelnen Schäden ergeben sich aus der folgenden Tabelle:
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Die auf diese Weise zu Unrecht erlangten Abrechnungsbet.räge verwendete

der Angeklagte für seine private LebensfÜhrung und zur Verrechnung· mit

den an die Kunden anstelle der verschriebenen Arzneimittel abgegebenen

Apotheken- und Drogeriewaren.

Der Angekl?gte wollte sich aus der wiederholten Tatbegehung bereits

seit Januar 1997. eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von

erheblichem Umfang verschaffen.

4. Im Zeitraum von Januar 1995 bis Dezember 2000 vereinnahmte der

Angeklagte in seiner •••••••••••••••• fi1urch Warenverkäufe

neben den ordnungsgemäß verbuchten Einnahmen j~hrlich Eruttoumsätze

in Höhe von mindestens 100.000 DM ( 51.129,18 EURO), die er nicht

ordnungsgemäß als Einnahmen verbuchte und für private Zwecke

verwendete.

In Kenntnis seiner Pflich~t dem zuständigen .Finanzamt 1 1m

Rahmen seiner Umsatzsteuererklärungen und Umsatzsteuervoranmeldungen

die Besteuerungsgrundlagen ordnungsgemäß anzugeben, verschwieg er, um

Steuern zu sparen, die nicht ordnungsgemäß verbuchten Umsätze in den

!Jinsatzsteuererklärungen und Vöranme1dungen und gab am 12.10.1998, am

31.08.2000 und am 15.11.2001 inhaltlich unrichtige und unvollständige

Umsatzsteuererklärungen und voranmeldungen ab.

Mit Umsatzsteuerbescheiden vom 31.11.1998, 02.10.2000, 04.12.2001 und

10.12.2001 B~tzte .das Finanzamt .-"" aufgrund der unrichtigen bzw.

unvollständigen Angaben des Angeklagten die umsatzsteuer für die Jahre

1995 his 1999 zu niedrig fest.

Dabei verkürzte er für die Jahre 1995 und 1996 die Umsatzsteuer um

jweils 13.044,-- DM, für das Jahr 1%17 um 13.043,-- DM, für das Jahr

1998 um 13.604,80 DM, für das Jahr 1999 um 13.792,30 DM ~,d für das

Jahr 2000 um 13:792,36 DM.

Die Berechnung der verkürzten Umsatzsteuer ergibt sich dabei aus

folgender Tabelle:

.!.
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Berechnung der vorwertbar8n Umsatzsteuer

\

__ .._~ ~~.?L~," 1~6 1997 1~L __ ",:,_1~~.._ ~_.__.. 2000

Ährjäbäder=Steüe~ru~ijJ_= f2.: 10:1~9f31~~_3:'!;~~~~I----f5'2~1 15.11.2001 --~"'-f'---.._--, .15.11.2001 01.10.2002
_,_., __ • '~"1fI" v~,1

Sleüerbisch;idvöm:==-=:-.r_~_'=.~,~,!?~1!.t998[ _Ö~:.ff.1i~L-~:!2~~1 10.12.2001 10.1i2001TÖö'"

~
I-'"

!;g~~~~L1~~:~:fgel:-~-..:1:~:=::g~'''.'' " .._._-.. "r·_·.--.'··· ..··..·-····"·-.·-f-·- '-. " - .
., 86.~~!~_!?~_.;~;9~O~U~M_~:~.~.Q

._1:00:~,0t!,!?1Vl ..Jm.U~~~_P~_~.:~~~,

.~~..~~....•..... ~.-....-.~
Unterschied netto
Unterschied brutto

stpfl.ÜmsätZ1S"%ti-gii(t"'-2621A95:oo DM 2.665.578,00 DM 2.635.344,00 DM 643.620,00 tiM --- -. -"'-1'-- "
stpfl. um$atz-16·o/.;-ilEfkI:- "" -: "', ,.,., .. '--' ,«-- .--------, 2.016.945)ifÖM 2.747.6ö1,riö-ÖM ·---:ä55A93.00 DM

:~: ::: ~~-~~~:';, 2.~_~I~~2~~~P~~~~ ~=~-~~~i3:~:~~~.:::::

~:::::=·~:·f:::~;~=-.'.~~~~~~~:~~~~'.~~:~~~~~~:::--~!?§~Q-~=-P~'3::~~~~ ~4~~~~?~i~~~~f-=., 440:818,88DM
Summe . - ·419.254.20 DM

Umsatzsteuer 15 %·IiFP. 406.267,65:·OIVl 412.S00;10DIVl '-·4ö8~345.00 -OM-"OO:8ö3;85ÖIVl

Umsatzsteuer-16 % llFp ---- .. ' "--'-'-' -''''''''''- --- ...•. 333.05ij:oöo~r453-:-41Ö:8!'fpM---'-- 454,671,84 DM~~:::hled -~'~.j ,~~~~,~o~-=~-~.~3~"Ö~·~._~~~~~~~M 1~:~':~~~I~'~~~~Ü93}6~M'' 13.792,96DM

~~::::::=~~-:~f~-~l·-~~::t:~·Stl~-~~f:~~~~~rl~t~:~]~t.~.;~~r~~]:l=J~:~~:~'~=1c'"

120.298.14 DM
134,090.50 DM

(=,~~ieu_6f _I .'3~,~ÖMI ;3~'=~~ ;;~'~ ~1~~~~l_?·792,30 0101 13.792,36DM
Anmerkung: ' t•........ __..... .1 .. •__ •.•.... • __ . __ . . __ "

1. Bei Differenzen bis 1,- DM handelt es sich um Rundungsdlfferenzerl _

2~..Dle umsatzsteu8rsCiluld_~J= •.k~~~\w~--fo/ das:JaF~200ö~~·~-~.~-~~~Q~~_~E·iOl&liun~ides.veriahrel!s
aboeaeben \wrde {AbQabe Ulhaltßch unrichtlaer VoranmelduMen

·e /~.
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IXI.

Dieser Sachverhält steht fest aufgrund des glaubhaften Geständnisses

des Angeklagten.

Der Angeklagte hat sich damit" strafbar gemacht, 60 tatmehrheitlicher

"Fälle des gemeinsc~ftlichen Betrugs,

in 7 Fällen Jeweils in Tateinheit mit 1 weiteren Fall des Betrugs,

in 9 Fällen jeweils in Tateinheit mit

2 weiteren Fällen des Betrugs,

in 6 Fällen jeweils in Tateinheit mit

3 weiteren Fällen des Betrugs,

in 2 Fällen jeweils in Tateinheit mit

4 weiteren Fällen des Betrugs.

in 2 Fällen jeweils in Tateinheit mit 11 weiteren Fällen des Betrugs.in 3 Färlen jeweilS in Tateinheit mit 14 weiteren Fällen des Betrugs,in 4 Fällen jeweilS in Tateinheit mit 1S weiteren Fällen des Betrugs,in ].Fall

in Tateinheit mit 16 weiteren Fällen des Bet~ga,

in :3 Fällen jeweils in Tateinheit mit 17 weiteren Fällen des Betrugs,in 3 Fällen jeweils in Tateinheit mit 18 weiteren Fällen des Betrugs,in 3 Fällen jeweils .i.nTateinheit mit 19 weiteren Fällen des Betrugs,in 3 Fällen jeweils in Tateinheit mit 20 weiteren Fällen des Setrugs,~n 3 Fällen jeweils in Tateinheit mit 21 weit~ren Fällen des Betrugs,in 4 Fällen jeweils in Tateinheit mit .22 weiteren Fällen des Betrugs,in 2 F'§ll'epjeweils in Tateinheit mit 23 weiteren Fällen des Betrugs,in 1 Fall

in Tateinheit mit 25 weiteren Fällen des Betrugs,

-in 2 F'ällen jeweils in Tateinheit mit 26 weiteren Fällen des Betrugs,in 1 Fall

in Tateinheit mit 28 weiteren Fällen des Betrugs,

in 1 Fall

in Tateinheit mit 36 weiteren Fällen des Betrugs,

sachlich zusammentreff~d mit4 tatmehrheitlichen Fällen der Steuerhinterzieh~ng,

•



in einem Fall rechtlich zusammentreffe.'1d mit 2 tateinheitlichen Fällen
der Steuerhintet:ziehung.

Obgleich der Angeklagte in 811 Fällen in der oben geschilderten Art und

Weise Rezepte manipu+ierte, handelt es sich nur um 60 tatmehrheitliche

Handlungen, da z':!gUnscendes Angeklagten von jeweils einer einzigen

Betrugsta~ auszugehen ist •. soweit der Angeklagte mehrfach in einem
.Monat . bei der VSA Rezepte einreichte und. diese nur von einer

Monatssammelrechnung der Krankenkasse erfasst wurden.

Soweit bei der monatlichen Re.:!:epteinreichung und -abrechnung mehrere

Krankenkass~n gleiChzeitig geschädigt WUrden, stellt jede betru.gerische
Abrechnung zum Nachteil einer Krankenkasse eine Betrugstat dar, die

zu der weiteren Betrugstat zum Nachteil einer anderen Krank~~kasse

begangen durch denselben AbreChnuugsvorgang' - gemäß § 52 StGB in
Tateinheit steht.

In gleicher Weise .liegt für die Steuererklärungen 1997, 1998 und..
1999 nur eine selbständige Handlung vor, da die Erklärungen am

selben Tag (15.11.2001) beim Firumzamt •••• abgegeben wurden. Die
Dmsatzsteuerhinterziehungen stehen damit zueinander in Tateinheit.

In allen oben geschilderten Fällen des Betrugs handelt es sich um einen

besonders schweren Fall des gewerbsmäßigen Betrugs, da der Angeklagte

von Anfang an beabsichtigte, sich aus . der wiederholten Tatbegehung

eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von erhebl iehen Umfgang zu
verschaffen.

v.

Der Strafrahmen reicht in. allen Fällen des Betrugs von 6 Monaten bis

10 Jahren Freiheitsstrafe, Das gilt auch für. die vor dem 01.04.1998

.begangenen Straftaten, da der durch das an diesem Tag in Kraft
getretene 6. Strafrechtsänderungsge~etz geä.nderte § 263 StGB gich im•

:.



Ver:hältnis zu der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschrift des

alten § 263 StGB, der für besonders schwere Fälle des Betrugs eine

Freiheitsstrafe von nicht unter·1 Jahr vorsah, als das mildere Gesetz

darstellt, § 2 Ahs.3 StGB.

Bezüglich der Umsatzsteuerhinterziehung reicht der Strafrahmen jeweils

von Geldstrafe bis zur Freiheitsstrafe von 5 Jahren.

Be~ der Strafzumessung stellt das Gericht im wesentlichen folgende

Erwägungen an:

Zugunsten des Angeklagten wird berücksichtigt, dass er durch sein

Geständnis, das er in dem Bewusstsein ablegte, jedenfalls eine

Haftstrafe ohne Bewährung zu erhalten. gezeigt hat, .dass er das Unrecht

seines Verhaltens einsieht und Zur 'l'ataufklärungbeitragen will und

auch beigetragen hat und bereit ist, sein Unrecht zu sühnen.

Gerade bei der TataufklSrqng gilt. es hesonders zu beachten, das9 er

die Aufklärung der Strafaten, s?weit. sie vor 1999 begangen wurden,

ganz erheblich gefÖrdert hat, da die geschildigten Krankenkassen

fßr diese Zeiträume keine Unterlagen mehr hatten und daher die

Schadens feststellung weitestgehend auf den Angaben des Ang~lagten

beruht.

Daneben spricht zu seinen Gunsten auch die Gleichartigkeit der

Tatbegehung, die im Laufe der Zeit ~u e.iner Herabsetzung der

Hemmschwelle führte, die tE!llweise Schadenswiedergutmachung, der

Umstand, dass ein Teil der Taten fremdnützig. nämlich ~ugunsten der

Mittäter L -u.a. begangen wurde, der Angeklagte durch die Aufdeckung

der Tat seine berufliche Existenz weitgehend verloren hat lmd ein Teil

der Taten bereits länger .zurückliegen.

Darüberhina~s ist zu seinen Gunsten die lange Untersuchungshaft, die

auch daraus resultierende erhöhte Haftempfindlichkeit sowie der Umstand
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zu berücksichtigen, dass der l~geklagte nicht vorbestraft ist.

Zu
seinenLastenistandererseitsdiehohekriminelleEnergie

zu

werten,diederAngeklagtezurVerschleierunggelDer

Rezeptmanipulationen i:lufwandte! der mit diesem Verhalten verbundene

Vertrauensrnissbrauch, in gewissem Umfang auch die damit verbundene

Schädigung des gesamten Berufsstandes und das sozial schädliche'

Verhalten sowie der sich im Laufe derZeit steigernde Tatumfang bel den

Betrugsdelikten,

Auch die Höhe' der einzelnen zu Unrecht erlangten Beträge und,

insbesondere im Bereich der Betrugsdelikte die Vielzahl' der

tateinheitlichen Taten sprechen zu Lasten des ~~9eklagten

Bei Abwägung dieser Umstände erachtet

Einzelstrafen fÜr tat- u.nd $chu.ldangemessen:

das Gericht folgende
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Fall Tateinhei tlieheGesamtschadenEuroEinsatzstrafe
Fälle I Anzahl

Netto
1

25.685,02 DM 2.906,74 Euro6 Monate
(entspricht Jan.97) 2

34.762,02 DM 2.434,78 Euro6 Monate
.3

310.826,72 DM 5.535.61 Euro6 Monate
4

33.317.24 DM L72676 Euro6 Monate
5

49.350,52 DM 4.780,84 Euro6 Monate
6

' 28,419,39 DM4.304,77 Euro6 Monate
7

48.747.97 DM 4.472,77 Euro6 Monate
8

.35.218,14 DM 2.667,99 Euro6 Monate
9

23.10829 DM 1.896,02 Euro6 Monate
10

39.25S.05DM 4.732,03 Euro6 Monate
11

56.824.80 DM 3.489.46 Euro6 Monate
12

23.185,82 DM 1.628.88 Euro6 Monate
13

.36.252.97 DM 3.197,09 Euro6 Monate
14

,4 S.925,98DM 3.029,91 Euro6 Mona.te
15

412.005.14 DM 6.138,13 Euro6 Monate
16

23.173,86 DM 1.622,77 Euro6 Monate
17

410.61893DM 5.429,37 Euro6 Monate
18

.39.072.58 DM 4.638,74 Euro6 Monate
19

49.648,13 DM 4.933,01 Euro6 Monate
20

36.413.28 DM 3.279,05 Euro6 Monate
21

24.058 02 DM 2.074 83 Euro6 Monate
22

3. 9.875.65 DM 5.049,34 Euro6 Monate
23

57.262,62 DM 3.713,.32Euro6 Monate
24

23.650,17 DM 1.866,30 Euro6 Monate
25

'227.067.59 DM3.613,60 Euro7 Monate
26

166.204,68 DM .3.172.40 Euro7 Monate
21

2113.843,27 DM 7.077 ,95 Euro9 Monate
28

154.192,65 DM2.143,67 Euro7 Monate
29

2012.193,23 DM 6.234,30 Euro9 Monate
30

1910.329,77 DM 5.281,52 Euro8 Monate
31

1611580.95 DM 5.921.25 Euro8 Monate
32

197.787.30 DM3.981,58 EUro7 Monate
33

18, 5.468,96 DM 2.796.23 Euro7 Monate
34

2011.119,71 DM 5.685,42 Euro8 Monate
35

168.761,03 DM4.479,44 Euro '8 Monate
36

124.666,85 DM2.386,12 Euro7 Monate
37

186.759.39 DM3.45602 Euro7 Monate
38

158.060,13 DM4.121,08 Euro8 Monate
39

204.627.49 DM2.365.99 Euro7 Monate
40

2412.006,52 DM 6. i38,84 Euro9 Monate
41

154.400.40 DM2.249.89 Euro7 Monate
42

1712.003,93 DM 6.137,51 Euro9 Monate
43

2213.034,47 DM 6.664,42 Euro9 Monate
44

2611.163,37 DM 5.707.74 Euro7 Monate
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45216.423.67 DM3.284.37 Euro7 Monate
46

229.666,26 DM4.942,28 Euro8 Monate
47

1813.759.24 DM 7.034,99 Euro9 Monate
48

278.77L57DM 4.484,83 Euro8 Monate
49

3712.995.17 DM 6.644,32 Euro9 Monate
50

121.831.33 DM 936,34 Euro6 Monate
51

2413.27121 DM 6.785,46 Euro9 Monate
52

239.968,53 DM5.096,83 Euro8 Monate
53

29l'.1l184DM 8.149,14 Euro10 Monate
54

27 .16.522,96 DM 8.448,06 Euro10 Monate
55

2312.988..30DM 6.640.81 Euro9 Monate
56

2314.173.80 DM 7.246,95 Euro9 Monate
57

219.630.27 DM4.923,88 Euro8 Monate
58

2315.930.72 DM 8.145,25 Euro9 Monate
59

197.733.87 DM3.954.26 Euro1 Monate
60

1610.269.11 DM 5.250,51 Euro8 Monate
61

113.044,00 DM 6.669,29 Euro3 Monate
(Steuer95) 62

113.044,00 DM 6.669.29 Euro3 Monate
(Steuer96) 63

340.440,,10 DM 20.676.94 Euro7 Monate
(Steue.r97 98 99) 64

113.792,36 DM 7.051,92 Euro3 Monate
(Steuer 00)
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Aus den oben angeführten Einzelstrafen war g~näß den §§ 53, 54 StGB

eine Gesamtstrafe zu·bilden'.

Bei AbWägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Umstände

hielt das Gericht hier eine

Gesamtfreihei tlllsa:afll!l von 2 Jahren lJ.Monaten

für tat- und schuldangemessen ..

Dabei.perücksichtigte das Gericht .im Rahmen der nochmals gebotenen

Gesamtschau insbesondere zugunsten des Angeklagten den Umstand, dass

dieser in vollem Bewusstsein, dass im Fall eines vollständigen

Schuldspruchs eine auf j~en Fall zu ve~büßende Freiheitsstrafe drohte,

ein umfassendes, von Reue~ EinSicht und detn Bemühen um Tataufklärung

geprägtes Geständnis ablegte und schon .während der Untersuchungsliaft

nach bestE'.nKräften bemüht war, den eingetretenen Schaden wieder gut zu

machen.

Aufgrund dieses gezeigten. verhaltens hofft das Gericht; dass der

Angeklagte, vorbehaltliCh" eines einwandfreien Verhaltens während

der Strafbaft, zum baldmÖglichsten Zeitpunkt den nFreigäIlgerstatus"

erhalten wird. um die Möglichkeit zu haben, den entstandenen Schaden

durch eigene Arbeita lei stuogen auszugleichen und sein zukünftiges Leben

und das seiner Familie in geordnete Bahnen zu lenken.

Gleiches gilt für die später ,zu prüfende Reststrafenaussetzung zur

Bewähnin9·



49

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf. den §§ 464, 464 Cl, 465 StPO.

Vors. Richter

am Landgericht

-
Richter

am Amtsgericht

iJ1d(;~ /t,..f~1dA Jrl{kJb;#;~
~~'lf v~.' 1 ,




